
16 bank und markt Heft 10  Oktober 2014

Die Verdi Bundesfachgruppe Sparkassen/
Bundesbank ist als Interessensvertretung 
der über 350 000 Beschäftigten der S-Fi-
nanzgruppe von der Monopolkommission 
leider nicht informiert beziehungsweise be-
fragt worden. Wir haben aber eine klare und 
deutliche Antwort, zum XX. Hauptgutachten 
der Monopolkommission. Wir nehmen Stel-
lung, weil wir die Verantwortung für die über 
350 000 Arbeitsplätze inklusive der 20 000 
Auszubildenden haben. Wir sehen in der 
Infragestellung des Regionalprinzips in Ver-
bindung mit dem öffentlichen Auftrag einen 
Angriff auf die Grundpfeiler der S-Finanz-
gruppe. Das Regionalprinzip hat sich auch 
nach über 200 Jahren von seiner Aktualität 

nicht verändert. Es ist der Kernpunkt der 
Sparkassen in Verbindung mit dem öffent-
lichen Auftrag. Ohne das Regionalprinzip 
sind die Sparkassen keine Sparkassen 
mehr und unterscheiden sich in ihrer Auf-
stellung damit insbesondere nicht mehr von 
den privaten und gewinnorientierten Ban-
ken. Mit Recht „beschränkt” das Regional-
prinzip den Geschäfts-, Aufgaben- und 
Wirkungskreis auf ein regional vorgege-
benes Gebiet (Zuständigkeit der kommu-
nalen Träger). Von einer „Beschränkung der 
Freiheit der Sparkassen” zu reden ist für uns 
nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil, wir 
sehen im Regionalprinzip einen Auftrag und 
eine Norm, die die Sparkassen leitet und 

führt. Dadurch wird der Daseinsvorsorge für 
die Bürger, die Kunden und für die hei-
mische Wirtschaft Sorge getragen. 

Marktchancen im Gebiet des Trägers 
reichen auch Großsparkassen aus

Die Arbeitnehmervertreter in den Verwal-
tungsräten der Sparkassen haben die Auf-
gabe, die Geschäftspolitik zu überwachen. 
Aus unseren dortigen Erkenntnissen haben 
die Sparkassen ausreichend Raum, ihre 
Geschäftspolitik zum Wohl der Kunden, der 
Bürger und der Region zu nutzen. Sie be-
nötigen keine Konkurrenzlage zu anderen 
Sparkassen, um sich zu entfalten. Ihr Auf-
trag ist, regional vor Ort zu sein, dort wo 
Beschäftigte, Kunden und die Bürger der 
Gebietskörperschaft leben und arbeiten! 

Als Sparkässler begrüßen wir das Regio-
nalprinzip. Es ist das wesentliche Element 
der Arbeit für die Sparkasse, für Kunden und 
Bürger. Wir sind in der Region verwurzelt 
und dort zu Hause. Wir kennen unser Ge-
schäftsgebiet mit seinen Stärken und 
Schwächen und brauchen keine „Freiräu-
me”, um in „fremden” Gebieten zu wildern 
und uns in „Rosinenpickerei” zu betätigen. 

Die Marktchancen im Gebiet des Trägers zu 
suchen, zu finden und zu nutzen reicht den 
Sparkassen aus, im Übrigen auch den 
Großsparkassen. Große und profitablere 
Sparkassen hätten einen Nachteil aus dem 
Regionalprinzip, ist eine gewagte bezie-

„Das Regionalprinzip ist das  
Lebenselixier der Sparkassen”

Mit ihrer im XX. Hauptgutachten erhobenen Forderung nach einer Abschaffung des 
Regionalprinzips für Sparkassen hat die dem Bundesministerium für Wirtschaft zu
geordnete Monopolkommission weithin Unverständnis geweckt. Dass die Spar
kassenorganisation und mit ihr die Gewerkschaft Verdi das Ansinnen kritisiert, ist 
verständlich. Schließlich würde ein solcher Angriff auf die Grundfesten des Sparkas
senwesens auch Arbeitsplätze gefährden. Stephan Götzl bricht ebenfalls aus gesun
dem Eigeninteresse eine Lanze für die Sparkassen – wären doch wohl die Genos
senschaftsbanken als nächste an der Reihe. Doch auch die Fraktionen im Deutschen 
Bundestag scheinen sich einig, dass es keinen Handlungsbedarf gibt: Am zurück
haltendsten ist die CDU, die sich darauf zurückzieht, dass die Sparkassengesetze 
Ländersache seien. SPD, Grüne und Linke werden da schon deutlicher: Sie betonen 
den Wert des Regionalprinzips als stabilisierenden Faktor für die gesamte deutsche 
Kreditwirtschaft, den es eher zu stärken als auszuhöhlen gelte.  Red.
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Regionalprinzip bei  
Sparkassen: „Gebietskartell” 
oder  Stabilitätsfaktor?
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hungsweise nicht nachvollziehbare Be-
hauptung. Die Größe hat nichts mit einer 
profitablen Ertragslage zu tun. Kleinere und 
insbesondere mittelgroße Sparkassen sind 
genauso gut aufgestellt und oft sogar pro-
fitabler als Großsparkassen. 

Gesetzesnormen tragen zur  
Monopolisierung bei 

Ein größeres Problem ist vielmehr die Ein-
mischung der Gesetzgeber (auch der EU), 
die für die Sparkassen und auch Genos-
senschaftsbanken nicht nachvollziehbare 
Normen festlegen. Dies wäre ein Feld, das 
von der Monopolkommission untersucht 
werden sollte. Inwieweit tragen nicht nach-
vollziehbare Gesetzesnormen zu einer 
Monopolisierung bei? Großbanken und 
auch Teile der Großsparkassen können, 
im Gegensatz zu kleineren Instituten, die 
neuen Vorgaben meistern und haben da-
durch mehr Macht und Spielraum. Spar-
kassen, die in der Vergangenheit expan-
diert haben und dies über den Weg über 
die regionalen Grenzen hinweg (was leider 
immer mal wieder passiert) getan haben, 
haben dies oft leidvoll mit Abschreibungen 
bezahlen müssen. 

Wenn die Monopolkommission oder aber 
auch andere Institute vom „Markt” reden, 
meinen sie damit immer: mehr Gewinn für 
weniger Marktteilnehmer! Die Sparkassen 
(und die Genossen) bearbeiten ihren re-
gionalen Markt in der Breite und Tiefe, ohne 
ständig nach der Gewinnmarge zu schau-
en. Sie tun dies erfolgreich, weil sie einge-
nommenes Geld vor Ort wieder verleihen, 

weil sie bei Investitionen in der eigenen 
Infrastruktur regionale Firmen bevorzugt 
berücksichtigen, weil sie trotz der regio-
nalen Beschränkung ihre erwirtschafteten 
Erträge in den Häusern belassen bezie-
hungsweise an die Gewährträger aus-
schütten oder in Stiftungen und Spenden 
vor Ort investieren und weil sie Arbeits- 
und Ausbildungsplätze für die Menschen 
in der Region anbieten. 

Auch ist das Steueraufkommen der Spar-
kassen erheblich größer und besser als  
bei den überregionalen und europäischen  
Kreditinstituten, ganz zu schweigen von  
Weltkonzernen, die durch Steuertricks der 
Weltstaatengemeinschaft Milliarden von 
Euros hinterziehen. Sie nutzen ihre Mono-
polsituation zulasten der Menschen in den 
Re gionen aus. 

Die Sparkassen in Deutschland brauchen 
das Regionalprinzip. Es ist das Lebenseli-
xier und sichert die Zukunft! Daraus resul-
tiert der Kernpunkt unseres öffentlichen 
Auftrages. Das Regionalprinzip sichert in 
Stadt und Land eine flächendeckende Ver-
sorgung von Bankdienstleistungen, die 
speziell durch personenbesetzte Geschäfts-
stellen gewährleistet wird. Das Vertrauen 
der Bevölkerung in Bankdienstleistungen 
wird nicht durch die Institution an sich auf-
gebaut und gesichert, sondern durch die 
Menschen vor Ort. Bankdienstleistungen 
sind im Kern „Vertrauensdienstleistungen” 
die regionale Sparkassen (und Geno-Ban-
ken) im wahren Leben sichern. 

Dort, wo die regionalen Beschränkungen 
gefallen sind, wie zum Beispiel in Spanien, 

kommt es sehr leicht zu landesweiten Ver-
werfungen, Milliardenverlusten der Sparkas-
sen und persönlichen Katastrophen der 
Kunden. 

Wir haben uns in dieser Ausführung nicht 
auf die rechtlichen Vorwürfe der Monopol-
kommission bezogen, erscheinen uns die-
se doch als „sparkassenweltfremd” und 
einseitig „marktorientiert”. 

Regionale Sparkassen in ganz Europa 
einführen. 

Nicht das Regionalprinzip mit dem öffent-
lichen Auftrag verstößt gegen den EU- 
Grundgedanken, sondern die Denkweise 
und Rechtsauslegung der Monopolkommis-
sion. Europa besteht aus Ländern, und die 
Grundlage daraus sind Regionen. Sie müs-
sen gefördert und beschützt werden und 
dies ist mit dem Regionalprinzip der Spar-
kassen in Verbindung mit dem öffentlichen 
Auftrag der richtige und entscheidende 
Pfeiler, für das Wohl der Regionen in 
Deutschland und damit für Europa! 

Wir würden es deshalb begrüßen, wenn in 
ganz Europa Sparkassen mit dem Regio-
nalprinzip entstehen würden. Das Regio-
nalprinzip tut der Region, den Menschen 
und der Sparkasse gut! Es muss erhalten 
bleiben! Es bildet das Rückgrat und Herz 
unserer Sparkasse und S-Finanzgruppe.

Werner Aßmann, Vorsitzender der Bundes
fachgruppe Sparkassen/Bundesbank, ver.di, und 
Personalratsvorsitzender der Kasseler Spar
kasse, Kassel. 

Im Sommer dieses Jahres legte die Mono-
polkommission ihr XX. Hauptgutachten 
unter dem Titel „Eine Wettbewerbsordnung 
für die Finanzmärkte vor. Darin untersu-
chen die Regierungsberater die Verbund-

„Regionale Ausrichtung von Sparkassen und  
Genossenschaftsbanken dient der Finanzstabilität”

strukturen im deutschen Bankensystem 
hinsichtlich potenzieller Konflikte mit dem 
Wettbewerbsrecht. Insbesondere üben die 
Experten deutliche Kritik am sparkas- 
senrechtlichen Regionalprinzip. Allerdings 

beschränkt sich die Monopolkommission 
auf eine eindimensionale, auch wettbe-
werbsrechtlich sehr reduzierte Argumenta-
tion. Sie wird der Situation im deutschen 
Bankenmarkt nicht gerecht.
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Gestützt wird dieser Befund durch empi-
rische Evidenz: Der als Konzentrations-
maß anerkannte und von der EZB ermit-
telte Herfindahl-Index zeigt für Deutschland 
die höchste Wettbewerbsintensität unter 
den Bankensektoren aller EU-Mitglieds-
staaten an. Auch die Forschung konnte 
bisher keine Schwächung des Wettbe-
werbs im Drei-Säulen-System zweifelsfrei 
nachweisen.

Regionalprinzip stabilisiert  
das Bankensystem 

Darüber hinaus stabilisiert das Regional-
prinzip das Bankensystem. Welche fatalen 
Auswirkungen seine Durchbrechung oder 
Abschaffung haben kann, zeigt der Fall der 
spanischen Großsparkassen („Cajas”). In 
Spanien wurde das Regionalprinzip im 
Jahr 1988 aufgehoben. Dies hatte einen 
ungesunden Expansionsdrang der zuvor 
regional ausgerichteten Cajas zur Folge, 
welcher die spanische Immobilienblase 
befeuerte und schließlich in die europä-
ische Bankenkrise mündete. 

Zwar konnten andere Länder die Liberali-
sierung und Neustrukturierung des Spar-
kassensektors ohne vergleichbare Verwer-
fungen bewältigen. Allerdings brachten die 
Reformen neue, systemrelevante Bankrie-
sen wie beispielsweise die italienische 
Unicredit oder die französische BPCE her-
vor. Ihre Schieflage würde das gesamte 
Finanzsystem erschüttern. Demzufolge 
dient die von Sparkassen und Kreditgenos-
senschaften praktizierte Fokussierung auf 
regionale Märkte der Finanzstabilität.

Zusätzlich wirkt das Regionalprinzip auch 
auf Institutsebene risikomindernd. Denn 
Regionalbanken kennen ihre Kunden und 
können so die Risiken der Kreditvergabe 
– über bankwirtschaftliche Ratingverfahren 
hinaus – gut einschätzen. Dies belegt eine 
im Jahr 2011 veröffentliche Studie der 
Europäischen Zentralbank, welcher ein 
Datensatz zu über einer Million Einzelkre-
diten deutscher Sparkassen zugrunde liegt. 
Kreditnehmer, die bereits vor der Darle-

hensvergabe Kunde des jeweiligen Instituts 
waren, geraten demnach seltener in Zah-
lungsnöte als Schuldner ohne vorherige 
Verbindung mit dem Geldhaus.

Bereits in der Vergangenheit wurden zahl-
reiche Anläufe unternommen, um das Re-
gionalprinzip zu Fall zu bringen. So emp-
fahl der Internationale Währungsfonds im 
Jahr 2003 dessen Lockerung. 

Spätestens mit der Finanzkrise traten jedoch 
die Gefahren einer Liberalisierung des Fi-
nanzsystems nach angelsächsischem Vor-
bild deutlich hervor. Genossenschafts-
banken und Sparkassen bewährten sich 
hingegen in Krisenzeiten als verlässliche 
Kreditgeber der Realwirtschaft. Vor diesem 
Hintergrund kam der Sach verständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung in seinem Sondergut-
achten 2008 zum Ergebnis, dass „das 
Regionalprinzip und die Verbundstruktur 
(der Sparkassenorganisation) als erhal-
tenswert anzusehen sind”. 

Abschaffung wäre ein Rückschritt 

Letztlich wäre eine Abschaffung des Re-
gionalprinzips somit als Rückschritt zu wer-
ten. Es ist wichtiger Bestandteil des institu-
tionellen Fundaments, auf dem das stabile 
Drei-Säulen-Modell der deutschen Kredit-
wirtschaft basiert. Die Sparkassen und Kre-
ditgenossenschaften sind in diesem System 
wichtige Leistungsträger, welche die Finanz-
versorgung in der Fläche sicherstellen. 
Durch ihre Zusammenarbeit in den Verbün-
den erschließen sie Größen- und Verbund-
vorteile. So können die Primärbanken durch 
Kooperation mit den Zentral instituten Pro-
dukte anbieten, zu deren Entwicklung sie 
allein nicht imstande wären. Dies steigert 
die Effizienz des Finanzsys tems.

Bis Jahresende wird die Bundesregierung 
zum Gutachten der Monopolkommission 
Stellung beziehen. Die Regierungsparteien 
haben sich in ihrem Koalitionsvertrag klar 
zum Drei-Säulen-Modell bekannt und zu-
gesagt, „seine Besonderheiten angemes-

Sparkassen und Kreditgenossenschaften 
konzentrieren ihre Geschäftstätigkeit tra-
ditionell auf eine bestimmte Region. Im 
Fall der Sparkassen gründet diese Aus-
richtung auf dem gesetzlich verankerten 
Regionalprinzip. So beschränkt in Bayern 
Paragraf 2 der Sparkassenordnung die 
Aktivitäten der Sparkassen auf das Gebiet 
ihres jeweiligen Trägers. Indes dient die 
regionale Ausrichtung der Genossen-
schaftsbanken der Umsetzung ihres För-
derauftrags – die wirtschaftliche Förde-
rung ihrer (in der Region ansässigen) 
Mitglieder. Anders als im Sparkassensek-
tor überlappen sich mancherorts die Ge-
schäftsgebiete der Volks- und Raiffeisen-
banken. 

Keine Schwächung des Wettbewerbs

Nun richtet sich die Kritik der Monopol-
kommission nicht gegen den Kern des 
Regionalprinzips – die regionale Eingren-
zung des Geschäftsgebiets –, sondern 
einzig gegen dessen rechtliche Veranke-
rung in den Sparkassengesetzen. Diesbe-
züglich meldet sie „durchgreifende Beden-
ken” an. Deshalb sind die Volks- und 
Raiffeisenbanken von der Kritik der Mono-
polkommission nicht betroffen – im Fokus 
der Untersuchung stehen die Sparkassen. 
Doch auch aus Sicht der Genossen-
schaftsbanken ist der Vorstoß zur Abschaf-
fung des Regionalprinzips kritisch zu be-
urteilen.

Denn die Monopolkommission verkennt  
die Tatsache, dass der deutsche Banken-
markt mit über 1 800 Kreditinstituten durch 
eine besonders starke Konkurrenzsitua- 
tion gekennzeichnet ist. Auch in ländlichen  
Regionen stehen Großbanken, kleinere  
Geschäftsbanken, Online-Banken sowie  
Sparkassen und Kreditgenossenschaften 
miteinander im direkten Wettbewerb. Hier-
zulande werben einzelne Institute mit Be-
grüßungsgeldern um Neukunden oder 
bieten Kampfkonditionen auf Tagesgeldkon-
ten – es spricht also bereits die allgemeine 
Lebenserfahrung für eine besonders inten-
sive Wettbewerbssituation. 
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che  gewinnorientierter privater Unter-
nehmen, die sich zusammensetzen und 
regionale Einflussgebiete aufteilen. 

Doch das ist nicht der Ursprung des  
Regionalprinzips. Vielmehr beruht dieses 
Prinzip darauf, dass Sparkassen kom-
munale Anstalten sind und damit den ver-
fassungsrechtlichen Zuständigkeitsgrenzen 
ihrer Träger unterliegen. Die Sparkassen 
sind Teil der Daseinsvorsorge und unter-
liegen wie ihre kommunalen Träger der 
Vorgabe, nur auf dem eigenen Territorium 
tätig werden zu dürfen. 

Diese Vorgabe schützt private Anbieter da-
vor, dass Kommunen oder Unternehmen 
in kommunaler Trägerschaft jenseits des 
eigenen Territoriums wirtschaftlich tätig 
werden und damit ein unfairer Wettbewerb 
entstehen würde. Denn natürlich hätte ein 
Unternehmen mit staatlichem Träger einen 
Vorteil im Markt, ohne dass die Möglichkeit 
bestünde, dass die politischen Entschei-
dungsträger des betreffenden Territoriums 
dagegen etwas tun könnten. 

Innerhalb der kommunalen Gebietskörper-
schaft hingegen soll die Existenz von Spar-
kassen gewährleisten, dass die gesamte 
Bevölkerung, der gewerbliche Mittelstand 
und Kommunen Zugang zu Kredit haben 
und somit überhaupt am wirtschaftlichen 
Leben teilhaben können. Dies ist ihr öffent-
licher Auftrag. Sie ist dem Gemeinwohl 

sen (zu) berücksichtigen”. Insofern ist 
davon auszugehen, dass die theoretischen 
Analysen der Monopolkommission keine 
Aushöhlung des Regionalprinzips nach 
sich ziehen. 

Ungeachtet der Bedenken der Monopol-
kommission ist die regionale Ausrichtung 
der Sparkassen und Kreditgenossenschaf-

ten eine Stärke des deutschen Bankensys-
tems. Sollte deshalb die Bundesregierung 
wider Erwarten die juristischen Einwände 
der Monopolkommission gegen das Re-
gionalprinzip teilen, darf dies nicht in eine 
Abschaffung dieses Stabilitätsankers mün-
den. Vielmehr müssten das gesetzliche 
Regionalprinzip und das Wettbewerbsrecht 
miteinander in Einklang gebracht werden. 

Der eigentliche Handlungsbedarf für die 
Gesetzgeber besteht aber in anderen Be-
reichen: So zählen etwa das „Too big to 
fail”-Problem oder die Regulierung des 
Schattenbanksektors zu den drängenden 
und bislang ungelösten Fragestellungen.

Prof. Dr. h.c. Stephan Götzl, Präsident des Ge
nossenschaftsverbands Bayern e.V., München

„Der Vorschlag überzeugt nicht”

Die Monopolkommission hat unlängst  
gefordert, das Regionalprinzip der Spar-
kassen aufzuheben. Das ist insofern be-
merkenswert, als genau das vor einigen 
Jahren in Spanien erfolgte. Das Ergebnis 
ist wenig überzeugend: Die spanischen 
Cajas haben Geschäfte auch in anderen 
als ihren Ursprungsregionen getätigt, also 
auch dort, wo sie die Märkte nicht kann-
ten. Sie haben ihr Kreditvolumen massiv 
gesteigert und eine Größe erreicht, die ih-
rer Governance-Struktur nicht entsprach. 
Durch verantwortungslose Kreditvergabe 
sind sie letztlich zum großen Problemfall 
der spanischen Gesellschaft geworden. 

Natürlich ist die Aufhebung des Regional-
prinzips nicht die einzige Ursache dieser 
Fehlentwicklung. Dennoch sollte man sich 
vor diesem Hintergrund sehr gut überle-
gen, ob die Aufhebung des Regionalprin-
zips in Deutschland nicht ähnliche proble-
matische Konsequenzen haben könnte.

Regionalprinzip schützt auch  
private Anbieter

Doch auch unabhängig von diesem histo-
rischen Vorbild überzeugt der Vorschlag 
nicht. Vorgetragen wurden von der Mono-
polkommission insbesondere wettbe-
werbsrechtliche Bedenken. Die Aufteilung 
des Geschäfts anhand regionaler Grenzen 
wurde interpretiert wie eine Kartellabspra-

verpflichtet. Die politischen Akteure müs-
sen sicherstellen, dass die Sparkassen 
diesem Auftrag gerecht werden, nicht wie 
private Unternehmen agieren und der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Region durch 
eine zu starke Stellung im Markt schaden. 

Abnahme regionaler Bindung wäre  
vorprogrammiert

Durch eine Aufhebung des Regionalprin-
zips würden viele Sparkassen schauen, 
wo sie sich besonders lukrativ betätigen 
können, in welche Gebiete eine Expansion 
sich lohnen könnte. Aufgrund des öffentli-
chen Auftrags könnten Sparkassen sich 
nicht gänzlich aus dem Gebiet ihres Trä-
gers zurückziehen, aber der Anteil, den 
regionale Geschäfte am Gesamtgeschäft 
haben, kann fast beliebig klein werden. 
Und je kleiner er wird, desto weniger wich-
tig ist er für die einzelne Sparkasse und 
desto weniger bestimmt er ihre geschäft-
lichen Entscheidungen. Per Definition 
nimmt dadurch regionale Anbindung ab 
und damit die Bedeutung, die regionale 
Daseinsvorsorge für die Geschäftsführung 
einer Sparkasse hat.

Regionale Anbindung ist ja auch mehr als 
bloße Geschäftstätigkeit in einer Region. 
Dass ein Kredit an ein lokales Unternehmen 
vergeben wird, heißt nicht, dass diese Ent-
scheidung lokal getroffen wurde. Kreditent-
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scheidungen von Großbanken werden 
beispielsweise überwiegend in ihren Kom-
petenzzentren in Berlin oder Frankfurt am 
Main getroffen und mit dieser Distanz wer-
den eigentlich wichtige Entscheidungsfak-
toren wie Wissen um Managementqualität, 
regionale Marktkenntnisse und Kunden-
strukturen des lokalen Unternehmens immer 
unwichtiger. Ähnliche Tendenzen wären für 
expandierende Sparkassen auch wahr-
scheinlich und wären ein deutlicher Aus-
druck abnehmender regionaler Anbindung, 
die den Auftrag der Daseinsvorsorge für 
Entscheidungsträger innerhalb der Sparkas-
se immer mehr als Last denn als Sinn er-
scheinen ließe.

Die Existenz von Sparkassen fördert 
Wahlmöglichkeiten

Nun sind wettbewerbsrechtliche Bedenken 
kein Pappenstiel, Wettbewerb ist wich- 
tig. Aber er ist kein Selbstzweck; er dient 
dazu, dass Menschen eine Wahl haben. 
Und die Wahl haben Bürger, gerade wenn 
es Sparkassen gibt, die aufgrund eines  
an der Daseinsvorsorge ausgerichteten 
Geschäftsmodells anders agieren als 
Großbanken und somit echte Alternativen 
darstellen. Aufgrund des nicht primär er-
werbswirtschaftlich orientierten Geschäfts-
modells sollten Sparkassen weniger an-
fällig für kurzlebige Trends im Finanzsektor 
sein, die sich später als fatale Fehler er-
weisen.  Die Wahl haben Menschen auch, 
weil die regionale Anbindung der Sparkas-

sen überhaupt erst garantiert, dass Bür-  
ger auch in strukturschwachen Regionen 
Finanzdienstleistungen zu bezahlbaren 
Konditionen jenseits des Direktbankings 
in Anspruch nehmen können. Dieses Ge-
schäftsmodell gilt es zu unterstützen, an-
statt es durch eine Abschaffung des Regi-
onalprinzips auszuhöhlen. 

Allerdings mahnt die Monopolkommission 
zu Recht an, dass manche Sparkassen 
überwiegend von erwerbswirtschaftlichen 
Überlegungen geprägt sind, sich also wie 
normale Geschäftsbanken verhalten und 
dadurch ihren öffentlichen Auftrag der Da-
seinsvorsorge aus den Augen verlieren.  
Damit gefährden sie ihre Daseinsberech-
tigung. Der Schlüssel ist aber eben nicht, 
den Zweck der Sparkassen durch eine 
Entkopplung von der regionalen Wirtschaft 
noch weiter auszuhöhlen, sondern das 
Sparkassenwesen wieder deutlich an sei-
nem eigentlichen Zweck auszurichten. 

Erfüllung des Gemeinwohlauftrags 
nachweisen 

Dass die Sparkassen diese Existenzbe-
rechtigung haben, müssen sie meines 
Erachtens ständig aufzeigen. Deshalb 
müssen für Sparkassen weitergehende 
Transparenzpflichten gelten als für norma-
le Banken. Sie sollten zum einen in finan-
ziellen Aspekten transparent darlegen, wie 
sich ihr Anderssein darstellt. Vollständige 
Transparenz über Sponsoringaktivitäten, 

Vorstandsgehälter und ähnliches müssen 
da eine Selbstverständlichkeit sein. 

Die Sparkassen sollten zum anderen auch 
durch eine konsequente und nachvollzieh-
bare Berichterstattung über ökologische, 
soziale und ethische Belange die Erfüllung 
ihres Gemeinwohlauftrags nachweisen. 
Das bedeutet nicht, in jedem Geschäftsbe-
richt ein paar Highlights darzustellen, die 
vielleicht eher am Rande des Kernge-
schäfts liegen (etwa die energetische Sa-
nierung einer Filiale) und häufig die Ge-
winnverwendung betreffen (etwa das 
Sponsoring von Kultureinrichtungen). 

Vielmehr geht es darum, systematisch, 
über die Jahre und zwischen Institu- 
ten vergleichbare Daten vorzulegen, die 
erkennbar machen, welche messbare  
Leis tung im Rahmen ihrer Geschäftstätig- 
keit die Sparkasse für das Gemeinwohl 
erbringt, inwieweit sie wirklich in ihrem 
Geschäftsmodell anders ist als ein 
gewinn orientiertes Ins titut. Hierzu gibt es 
spezifische Standards für Finanzdienst-
leister und Vorbilder aus dem Bereich 
gemeinnütziger Stiftungen, wo ähnlich 
rigoros wie bei finanziellen Zielen auch 
die nicht-finanziellen Ziele prospektiv dar-
gelegt und die Zielerreichung retrospektiv 
evaluiert wird. Manche Sparkassen sind 
hier vorbildlich, doch längst nicht alle.  

Gerhard Schick, MdB, Finanzpolitischer Spre
cher, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im  
Deutschen Bundestag; Berlin

„Besondere deutsche Strukturen haben geholfen,  
gestärkt aus der Krise hervorzugehen”

Bereits vor der Finanz- und Schuldenkrise 
gab es Stimmen, die die Abschaffung des 
Regionalprinzips der Sparkassen forderten. 
In der Diskussion wurde das Regionalprin-
zip unter Verweis auf den EU-Binnenmarkt 
als überholt und nicht mehr nachvollzieh-
bar angesehen. Mit dem Beginn der Fi-
nanzkrise verstummten diese Forderungen 

zunächst wieder, da das deutsche Drei-
säulensystem aus Sparkassen, Genos-
senschaftsbanken und Privatbanken zur 
Stabilität beitrug. Die Sparkassen hatten  
hieran einen großen Anteil und waren in 
der Krise ein verlässlicher Partner für den 
Mittelstand. Um künftige Krisen verhindern 
zu können, hat man sich zu Recht nicht 

mehr dem Regionalprinzip der Sparkassen, 
sondern vielmehr der notwendigen Regu-
lierung der Finanzmärkte gewidmet. Mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen wurde der 
Finanzsektor nachhaltig reformiert und kri-
senfester gemacht. Beispielsweise wurden 
die Eigenkapital- und Liquiditätsanforde-
rungen für Sparkassen, Genossenschafts-
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„Besondere deutsche Strukturen haben geholfen,  
gestärkt aus der Krise hervorzugehen”

banken und Privatbanken verschärft. Die 
Quote des harten Kernkapitals wurde auf 
4,5 Prozent erhöht und damit mehr als 
verdoppelt. Auch die Abwicklung von Ban-
ken wurde erleichtert und Leerverkäufe 
verboten. Der Hochfrequenzhandel und der 
bisher außerbörs liche Handel mit Finanz-
termingeschäften sowie die Ratingagen-
turen wurden reguliert. Manager-Boni wur-
den gedeckelt, die Finanzaufsicht und der 
Schutz der Privatanleger deutlich gestärkt. 

Regulierung noch nicht abgeschlossen

Zwar zeigen diese Reformen bereits Wir-
kung, wovon Sparkassen, Genossen-
schaftsbanken und Privatbanken gleicher-
maßen auch profitieren, allerdings ist die 
Regulierung noch nicht abgeschlossen. 
Wichtige Regulierungsvorhaben wie die 
Vollendung der Bankenunion und die Re-
gulierung des Schattenbankensektors ste-
hen nach wie vor auf der politischen Agen-
da und haben höchste Priorität. 

Die Union fühlt sich auch weiterhin dem 
Ziel verpflichtet, dass kein Finanzmarktak-
teur, kein Finanzprodukt und kein Markt in 
Zukunft ohne angemessene Regulierung 
bleiben dürfen. Da sich das Dreisäulensys-
tem der deutschen Kreditinstitute nicht 
zuletzt in der Finanzkrise bewährt hat, 
werden wir bei diesen anstehenden Regu-
lierungsmaßnahmen am Dreisäulensys-
tem festhalten und seine Besonderheiten 
angemessen berücksichtigen.

Regionalprinzip als Ausprägung  
föderaler Strukturen

Statt sich also einer konsequenten Fortent-
wicklung eines Ordnungsrahmens zur Sta-
bilisierung des Finanzsektors zu widmen, 
scheint die vermeintlich gewonnene Ruhe 
an den Finanzmärkten dazu einzuladen, 
sich erneut dem Regionalprinzip der Spar-
kassen zu widmen. Zu schnell scheint ver-
gessen zu sein, dass es gerade auch diese 
besonderen deutschen Strukturen waren, 
die es möglich gemacht haben, gestärkt 

ropäische Bankenabwicklungsfonds, der 
nach deutschem Vorbild mit Mitteln der 
Banken gefüllt wird. Nur danach – als 
letztes Mittel und nur wenn die anderen 
Maßnahmen nicht ausreichen – können 
öffentliche Mittel zum Einsatz kommen. In 
Deutschland schaffen wir gerade die 
Grundlage, dass diese Haftungsreihenfol-
ge bereits ab dem 1. Januar 2015 gilt.

Dass dies ein wesentlicher Schritt ist, er-
kennt auch die Monopolkommission an, 
die die getroffenen Regulierungsmaß-
nahmen positiv beurteilt. Damit der Finanz-
sektor auch in Zukunft seiner dienenden 
Funktion für Volkswirtschaft nachkommen 
kann, werden wir daher den eingeschla-
genen Kurs beibehalten und die notwendi-
gen Regulierungsmaßnahmen auf den Weg 
bringen. Schritt für Schritt wer-den wir somit 
den Finanzmarkt krisenfester machen. Dies 
wird zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
der Finanzmärkte beitragen und den Wirt-
schaftsstandort Deutschland weiter stärken.

Antje Tillman, MdB, Finanzpolitische Spre
cherin, CDU/CSUFraktion im Deutschen  
Bundestag, Berlin

aus der Krise hervorgehen zu können. Der 
Bund könnte allein nichts an dem sich aus 
dem Grundgesetz ergebenden Regional-
prinzip ändern. Vielmehr bedürfte es einer 
breiten Diskussion mit Bund, Ländern und 
Gemeinden, die zum gegenwärtigen Zeit-
punkt angesichts der noch nicht abge-
schlossenen Regulierung des Finanzsek-
tors allerdings nicht sinnvoll ist. Viel ent-
scheidender ist es nun, die bereits 
verabschiedeten Regulierungsmaßnahmen 
wirken zu lassen und die weiteren notwen-
digen Regulierungsschritte in Angriff zu 
nehmen. Denn auch die Monopolkommis-
sion weist zu Recht darauf hin, dass die 
Regulierung weiterzuentwickeln ist. 

Auf europäischer Ebene ist hier zuletzt ein 
wichtiger Schritt gelungen. Künftig werden 
zur Rettung einer Bank vorrangig ihre Ei-
gentümer und Gläubiger herangezogen. 
Als Erstes werden die Eigentümer einer 
Bank zahlen, danach die nachrangigen 
Gläubiger und danach die anderen Gläu-
biger. Damit werden diejenigen zur Haf-
tung herangezogen, die auch die Chancen 
und Risiken des Bankgeschäfts tragen. 
Sollte das nicht ausreichen, greift der eu-

Nach all der Kritik an ihrer Forderung nach 
einer Abschaffung des Regionalprinzips für 
Sparkassen dürfte die Stellungnahme des 
Bankenverbands für die Mitglieder der Mo-
nopolkommission wie eine warme Dusche 
gewesen sein. Denn die privaten Banken 
halten das jüngste Hauptgutachten für eine 
„wertvolle Analyse des deutschen Finanz-
platzes”, so Michael Kemmer, Hauptge-
schäftsführer des Bankenverbandes. 

Mit Blick auf die Drei-Säulen-Struktur des 
deutschen Kreditgewerbes heißt es in der 
Stellungnahme des Bankenverbands zu 
dem Gutachten unter anderem, die Ver-
bundgruppen könnten nicht gleichzeitig 
straff organisierte Verbünde und eine Grup-

Lob vom Bankenverband

pe unabhängig agierender dezentraler Ins-
titute sein. Deshalb sollte eine eindeutige 
Zuordnung erfolgen. Durch unterschiedliche 
aufsichtliche Behandlung der Ver bünde 
genössen Sparkassen und Landesbanken 
zahlreiche regulative Erleichterungen. Dies 
führe in der Summe zu Wettbewerbsverzer-
rungen, die die Effizienz des deutschen 
Bankensektors schwächen. Diese gesetz-
lich herbeigeführten Wettbewerbsvorteile, 
so der Bankenverband weiter, resultierten 
aus einer falschen Einschätzung der Ri-
siken, die Verbünden beziehungsweise 
Verbundinstituten innewohnen. Denn Haf-
tungsverbünde könnten wesentliche Anste-
ckungskanäle für die Beeinträchtigung der 
Stabilität des Finanzsystems bilden. Red. 
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Kreditklemme, Rezession, Massenarbeits-
losigkeit und politischer Krise geraten 
sind. 

Ein Bankensystem hat nicht die Funktion, 
ein abstraktes Wettbewerbsideal der neo-
klassischen Theorie nachzubilden. Aufga-
be der Banken ist vielmehr, die Unterneh-
men, die Bürger und den Staat mit den 
notwendigen Finanzdienstleistungen zu 
versorgen. Insofern sollte man dem Fi-
nanzsektor insgesamt eine dienende Rol-
le gegenüber Realwirtschaft und Gesell-
schaft zuweisen. Das Regionalprinzip hat 
zur Sicherstellung und Stärkung dieser 
Rolle einen unschätzbaren Beitrag geleis-
tet und könnte quasi als ein Teil von Best 
Practices angesehen werden.

Die bislang aus der Finanzkrise gezoge-
nen Lehren für die Regulierung und Beauf-
sichtigung des Bankensystems sind völlig 
unzureichend. Als Linksfraktion haben wir 
eine durchgreifende Schrumpfung und 
Neugestaltung des Bankensektors vorge-
schlagen, um die Geschäftsmodelle der 
Banken auf die Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs, ein sicheres und transparentes 
Einlagengeschäft und die Finanzierung 
realwirtschaftlicher öffentlicher und privater 
Investitionen zurückzustutzen („ZEF-Ge-
schäftsmodell”).1) Kapitalmarktaktivitäten 
müssen einen direkten Beitrag zu diesen 
Geschäften leisten (zum Beispiel ein Ter-
mingeschäft zur Absicherung von Wäh-
rungsrisiken eines Exporteurs). Anderen-
falls – und das gilt für den größten Teil der 
heutigen komplexen Derivatgeschäfte – 
sind sie bestenfalls verzichtbar und 
schlimmstenfalls gefährlich.

Das Regionalprinzip ist ein extrem wirksa-
mes Korrektiv, um die Verselbstständigung 
einer Bank in Richtung abgehobener Ka-
pitalmarktgeschäfte zu verhindern. Wer 
qua Satzung nur in seiner Region Geschäft 
machen darf und dabei Erfolg haben will, 
muss sich notgedrungen mit den Bedürf-

nissen seiner Kunden vor Ort, das heißt 
den regionalen Wirtschaftsstrukturen und 
gerade den klein- und mittelständischen 
Unternehmen gut auskennen. 

Regionalpinzip wirkt als Leitplanke … 

Wer als Banker kaum die Wahl hat, die 
Einlagen seiner Kunden auf den interna-
tionalen Finanzmärkten anzulegen oder 
auf eigene Rechnung dort zu spekulieren, 
muss sich dem – vermeintlich langweili-
gen, aber eben für die regionale Wirtschaft 
entscheidenden – Kreditgeschäft zuwen-
den. Und das ist auch gut so! 

Die sehr niedrigen Kreditausfallquoten der 
Sparkassen zeigen, dass sie dieses Ge-
schäft – auch wegen des Regionalprinzips 
– besonders gut beherrschen. Ihre Mitarbei-
ter sind nicht grundsätzlich die besseren 
oder sorgsameren Banker, aber das Re-
gionalprinzip sorgt quasi wie eine Leitplan-
ke dafür, die sie sich nicht seitlich ins  
Dickicht des Finanzcasinos davonmachen.

… und sorgt für belebende Konkurrenz 

Im heutigen deutschen Bankensystem 
kommen Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken dem oben skizzierten ZEF-
Geschäftsmodell am nächsten und verdie-
nen daher grundsätzlich Unterstützung 
(und konstruktive Kritik), statt sie wider 
bessere Erfahrung aufgrund neoklassi-
scher Theorieerwägungen zum Regional-
prinzip anzugreifen. 

Wohlgemerkt: Das spricht nicht gegen 
Wettbewerb. Für einen kundenfreundlichen 
Umgang und möglichst niedrige Kredit-
nehmerkosten ist es notwendig, dass sich 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
vor Ort Konkurrenz machen. Das Regio-
nalprinzip sorgt gerade dafür, die diese 
Konkurrenz belebend und nicht ruinös 

Die Forderung der Monopolkommission, 
das Regionalprinzip der Sparkassen ins 
Visier zu nehmen, ist gleichermaßen un-
sachgemäß wie ideologisch verbohrt. Die 
Monopolkommission geht an die Frage 
des öffentlich-rechtlichen Bankensystems 
mit dem Instrumentarium der neoklassi-
schen Wettbewerbstheorie heran, die im 
ungehinderten Wettbewerb bei Wahrung 
der privaten Eigentumstitel die beste  
Voraussetzung für eine florierende Öko-
nomie und freie Gesellschaft sieht. Wer 
mit einer solchen Annahme an die Spar-
kassen herantritt, verkennt den Charakter 
der Sparkassen ebenso wie auch die  
Anforderungen an ein funktionales Ban-
kensystem.

Wohin möglichst freie und unregulierte 
Finanzmärkte führen, das hat die weltwei-
te Finanzkrise seit 2007 eindrucksvoll vor 
Augen geführt. Dabei sollte allen aufge-
fallen sein – auch die Monopolkommis-
sion erkennt das beiläufig an –, dass sich 
die Sparkassen und die Genossenschafts-
banken in der Finanzkrise als die tra-
genden Säulen bei der Finanzierung der 
Realwirtschaft erwiesen haben. Die Teile 
des öffentlich-rechtlichen Bankensektors, 
die sich weitgehend vom Regionalprinzip 
und von der Orientierung auf das Gemein-
wohl abgewandt und dem abgehobenen 
Kapitalmarktgeschäft zugewandt haben, 
also die meisten Landesbanken, haben 
in der Finanzkrise ähnlich versagt und 
Verluste gemacht wie die privaten Groß-
banken. 

Regionalität als Teil von  
Best Practice 

Anders die Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken, deren fortgesetzte Kredit-
vergabe in der Krise ein Hauptgrund dafür 
war, dass Deutschland nicht wie die 
meisten anderen europäischen Länder in 
eine Abwärtsspirale von Bankenkrise, 

„Die Forderung ist gleichermaßen unsachgemäß  
wie ideologisch verbohrt”
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(oder unter Hinnahme unverantwortbarer 
Risiken um den Preis immenser Kosten 
für zukünftige Bankenrettungen) ausge-
tragen wird.

Kein Gebietskartell

Neben den Vorzügen des Regionalprinzips 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht verdient 
aber eine weitere Sichtweise Beachtung: 
die öffentlich-rechtliche Trägerschaft, die 
demokratische Kontrolle und die Bindung 
an das Territorium einer Gebietskörper-
schaft. Das Regionalprinzip der Sparkas-
sen ist eben kein Gebietskartell, sondern 
Ausdruck der Tatsache, dass die Sparkas-
sen im Regelfall von einer Kommune ge-
tragen werden. Wenn man Demokratie 
ernst nimmt und die kommunalen Träger 
und deren parlamentarische Gremien 
wirksam die demokratische Kontrolle über 
das Institut ausüben sollen – und das 
halten wir für einen zutiefst erstrebenswer-
ten Zustand –, dann muss das Engage-
ment der Sparkassen auch an den Gren-
zen dieses Territoriums haltmachen, um 
nicht die legitimen demokratischen Rech-
te einer benachbarten Kommune zu ver-
letzen.2) 

Das spricht natürlich nicht gegen einver-
nehmliche Vereinbarungen und Koopera-
tionen, wenn die legitimierten Entschei-
dungsträger dies so bestimmen, und ge-
nau das wird ja durch den Verbund zum 
Ausdruck gebracht. 

Die den Sparkassen von Seiten der Lan-
desgesetze vorgegebene Gemeinwohlori-

entierung ist ein unschätzbares Gut und 
ihre Verankerung in der Region und in der 
Fläche ist ein Rückgrat der Mittelstandsfi-
nanzierung. 

Die Sparkassen beweisen, dass man als 
öffentlicher Träger und Eigentümer ein Ge-
werbe professionell so betreiben kann, 
dass es den Kunden und der Gesamtwirt-
schaft unmittelbar dient, und das dennoch 
hinreichend auskömmlich ist, sodass die 
nicht unwesentlichen Überschüsse (zum 
Beispiel in Form von Sport- und Kulturför-
derung) einen wichtigen Beitrag zum Ge-
meinwohl leisten.

Wettbewerb ist kein Selbstzweck 

Betrachtet man die unterschiedlichen Ban-
kensysteme in Europa, lösen die Ausfüh-
rungen der Monopolkommission zum 
Regionalprinzip als Wettbewerbsbremse 
Unverständnis aus. Wenn das Regional-
prinzip der Sparkassen, das bei den Ge-
nossenschaftsbanken ähnlich ausgeprägt 
ist, eine relevante Wettbewerbseinschrän-
kung darstellt, wie erklärt die Monopol-
kommission dann, dass Deutschlands 
Bankenmarkt als besonders wettbe-
werbsintensiv gilt? 

Die Gewinnmargen der Banken sind 
im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern niedrig, die Kreditkonditionen be-
sonders preiswert. 

Viele deutsche Bankdienstleistungen 
sind günstiger als im europäischen Aus-
land 

und Kunden mit einem regelmäßigen 
Einkommen können oftmals zwischen 
mehreren Bankanbietern wählen. 

Ganz anders sieht es aus in den Ländern, 
die dem neoklassischen Leitbild von Wett-
bewerb zwischen privaten Banken mit 
Marktdisziplinierung durch die Börse ent-
sprechen, wie es zum Beispiel in Großbri-
tannien der Fall ist. Die dortigen Großban-
ken – andere Banken gibt es dort nicht 
mehr – gehören zu den am wenigsten 
kundenfreundlichen, haben sehr hohe Ge-
bühren, und Kredite vergeben sie statt an 
kleine und mittelständische Unternehmen 
lieber an andere Finanzkonglomerate in 
der City of London. 

Wettbewerb ist kein Selbstzweck, sondern 
hat seine Berechtigung, wo er den Zugang 
zu sinnvollen Dienstleistungen verbessert 
und gesellschaftlichen Zielen und Spielre-
geln folgt. Einen Wettbewerb hingegen, der 
demokratische Kontrollmöglichkeiten ent-
wertet und eine gut funktionierende Finanz-
infrastruktur gefährdet, braucht keiner. 
Offensichtlich sind der Monopolkommis-
sion bei ihrer Kritik des Regionalprinzips 
die Pferde durchgegangen. 

Fußnoten
1) Den Bankensektor neu ordnen – und mit der Verge-
sellschaftung beginnen, Fraktion DIE LINKE im Deut-
schen Bundestag, 2010, http://dokumente.linksfrak-
tion.net/download/100906-bankensektora5-gesamt.
pdf.
2) Neben der kommunalen Trägerschaft unterliegen die 
Sparkassen in wesentlichen Teilen der Landesgesetz-
gebung, deren Geltungsbereich ebenfalls klar auf das 
Territorium des jeweiligen Bundeslandes begrenzt ist.

Dr. Axel Troost, MdB, Finanzpolitischer Spre
cher, Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bun
destag, Berlin

Es ist nicht der erste Versuch der Monopol-
kommission, die Axt an die Säulenstruktur 
des deutschen Bankenmarktes zu legen. 
Vor der großen Krise war das die Dauerbe-
schäftigung der medialen und professora-

„Aus der Zeit gefallen!”

len Deregulierer, massiv unterstützt von 
den großen Finanzinstituten, die gerne 
noch größer geworden wären. Und nach 
der Krise? Wie wird der Angriff der Mono-
polkommission begründet? 

Auf imposanten 233 Seiten beschäftigt  
sich die Monopolkommission mit den  
Finanzmärkten und kommt dabei immerhin 
unter anderem zu folgenden Erkenntnissen: 
„Im Jahr 2012 war die Konzentration des 
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Monopolkommission versucht mit ihrem 
Gutachten, die Sparkassen waidwund  
zu schießen. Im Mittelpunkt steht auf  
vielen Seiten die Forderung nach Abschaf-
fung des Regionalprinzips, es folgt die 
Forderung nach umfassenderer Privatisie-
rung von Sparkassen. Warum? Fehlt es 
an Wettbewerb auf den Finanzmärkten? 
Sicher nicht! Der Wettbewerb um den 
Kunden vor Ort ist beinhart. Auf die im 
internationalen Vergleich schlechte Er-
tragslage deutscher Banken weist das 
Gutachten ausdrücklich hin (Absatz 
1 343). 

Ist die Abschaffung des Regionalprinzips 
für die spanischen Cajas ein leuchtendes 
wettbewerbspolitisches Vorbild? In der 
Realität war es ein Schritt mit gravierenden 
negativen Folgen. Der Expansionsdrang 
der Cajas führte zu einer Immobilienblase, 
von der sich die spanische Wirtschaft im-
mer noch nicht erholt hat. Warum sollten 
wir ein schlechtes Vorbild kopieren? Das 
Regionalprinzip stabilisiert unseren Fi-
nanzmarkt.

Wettbewerb wird zur ideologischen 
Monstranz 

Wettbewerb wird hier zur ideologischen 
Monstranz in der Tradition der neolibera-
len Volkwirtschaftslehre. Blutleere und von 
der Realität abgehobene mathematische 
Modellbasteleien, die formal bestechend 
sind, aber nichts erklären, haben die 
Volkswirtschaftslehre viele Jahre domi-
niert. Dies gilt auch für die Wettbewerbs-
theorie. 

Der Glaube an die Selbstheilungskräfte der 
Märkte sollte doch nun endgültig einer 
realistischeren Sichtweise gewichen sein. 
Das Beharren auf überholten ordnungs-
ökonomischen Grundsätzen sollte doch 
längst überwunden sein. Warum eine 
weitere Deregulierung der Finanzmärkte, 
nichts anderes bedeuten die Vorschläge 
der Monopolkommission ja, ein hand-
lungsleitendes Prinzip sein sollen, bleibt 
im Dunkeln. Es war ja genau diese Dere-

gulierung, die zu dem Desaster der Fi-
nanzmarktkrise geführt hat. 

Das Regionalprinzip hat seine  
Krisentauglichkeit bewiesen 

Die öffentlich-rechtlichen Institute haben 
nicht alles richtig gemacht, das hat der 
Umgang mit den Landesbanken gezeigt. 
Aber im internationalen Vergleich sind wir 
so gut durch die Krise gekommen, weil wir 
ein Drei-Säulen-System mit unseren Spar-
kassen haben. Es hat keine Kreditklemme 
gegeben, unter anderem weil das Regio-
nalprinzip dafür gesorgt hat, dass die Spar-
kassen gerade wegen der Verankerung in 
der Region in der Lage waren, die Bedürf-
nisse und Chancen der regionalen Wirt-
schaft besser als andere zu verstehen.

Das Regionalprinzip hat damit auch seine 
Krisentauglichkeit bewiesen. Es bleibt der 
Eindruck, der Kampf gegen das Regional-
prinzip ist nur ein Vorwand, um das öffent-
lich-rechtliche System zu Fall zu bringen. 
Denn der Kampf gegen das Regionalprinzip 
ist nur der Hebel, angegriffen wird das Sys-
tem der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 
insgesamt. Warum sollte die Politik solchen 
Ratschlägen folgen? Der Wirtschaftsminis-
ter hat sich bereits deutlich geäußert. Er 
findet den Ansatz der Monopolkommission 
„abenteuerlich”. Recht hat er.

Statt ideologischen Traumtänzereien hinter-
herzulaufen, sollte sich die Monopolkom-
mission den aktuellen Problembereichen 
des Finanzmarktes widmen. Konkrete Vor-
schläge, die „Too big to fail”-Problematik 
anzugehen, fehlen genauso wie Vorschläge 
zur Regulierung des Schattenbankensek-
tors. Es bleibt noch viel zu tun, um eine 
Wiederholung der Finanzmarktkrise auszu-
schließen. Die Monopolkommission sollte 
sich an dieser Aufgabe konstruktiv beteili-
gen. Neoliberale Geisterfahrten sollten der 
Vergangenheit angehören.

Manfred Zöllmer, MdB, Stellvertretender Finanz
politischer Sprecher, SPDBundestagsfraktion, 
Berlin

deutschen Bankensystems … weiterhin die 
niedrigste der EU 27. Zurückzuführen ist 
diese niedrige Konzentration auf die zahl-
reichen Sparkassen und Genossenschafts-
banken mit teilweise sehr geringen Bilanz-
summen.” (Absatz 1 341) Auch: „Dagegen 
sind Sparkassen und Genossenschaftsban-
ken typischerweise nicht systemrelevant, 
obwohl sie im Massengeschäft unter Um-
ständen durchaus über eine lokal bezie-
hungsweise regional marktbeherrschende 
Stellung verfügen. (Absatz 1 382).

Dezentralität sichert die Stabilität 

Zu Recht wird in dem Gutachten dann auf 
die „Too big to fail”-Problematik hingewie-
sen und die durch die implizite Staatsga-
rantie gegebene Wettbewerbsverzerrung 
zugunsten der systemrelevanten Institute.
Eigentlich müsste nun das hohe Lied der 
zahlreichen Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken gesungen werden, die ihre 
Krisenfestigkeit ja auch empirisch unter 
Beweis gestellt haben: Viele kleine nicht 
systemrelevante Institute, die wegen des 
Regionalprinzips in der Region verwurzelt 
sind und nah am Kunden für die Daseins-
vorsorge und die regionale Wirtschaft 
unverzichtbar sind. 

Das Regionalprinzip regelt, dass Sparkas-
sen nur auf dem Gebiet ihrer Eigentümer 
tätig werden dürfen. Diese Dezentralität 
sichert die Stabilität der einzelnen Spar-
kasse und damit auch die Stabilität des 
Verbundes. Das müsste eigentlich auch 
die Monopolkommission überzeugen. Es 
ist ein seit ewigen Zeiten erprobtes Ge-
schäftsmodell. Es garantiert die Versor-
gung auch in der Fläche mit Finanzdienst-
leistungen. Ein wichtiger Punkt, gerade 
angesichts der demografischen Entwick-
lung in Deutschland.

Wettbewerbspolitische Rolle  
rückwärts

Aber stattdessen kommt nun die wett-
bewerbspolitische Rolle rückwärts. Die 




